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BESCHLUSS (GASP) 2025/… DES RATES 

vom … 

über Outreach-Maßnahmen der Union zur Unterstützung der Durchführung des Vertrags 

über den Waffenhandel 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 28 Absatz 1 und 

Artikel 31 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 



  

 

6119/25     2 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Vertrag über den Waffenhandel (ATT) wurde am 2. April 2013 von der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen und trat 

am 24. Dezember 2014 in Kraft. Alle Mitgliedstaaten der Union sind Vertragsstaaten 

des ATT (im Folgenden „Vertragsstaaten“). 

(2) Ziel des ATT ist es, die höchstmöglichen gemeinsamen internationalen Normen für die 

Regelung des legalen Handels mit konventionellen Waffen zu schaffen, den unerlaubten 

Handel mit konventionellen Waffen zu verhüten und zu beseitigen und deren Umleitung zu 

verhindern. Die größten Herausforderungen hierbei sind die wirksame Durchführung des 

ATT durch die Vertragsstaaten und die Universalisierung des ATT, und dies angesichts der 

Tatsache, dass die Regulierung des internationalen Waffenhandels ein weltweites 

Unterfangen ist. Als Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen hat der Rat den 

Beschluss 2013/768/GASP1 angenommen und damit die Palette der 

Unterstützungsmaßnahmen der Union auf dem Gebiet der Ausfuhrkontrolle um speziell 

auf den ATT bezogene Maßnahmen erweitert. Jenem Beschluss folgten die Beschlüsse 

(GASP) 2017/9152 und (GASP) 2021/23093 des Rates über Outreach-Maßnahmen der 

Union zur Unterstützung der Durchführung des ATT. 

                                                 

1 Beschluss 2013/768/GASP des Rates vom 16. Dezember 2013 über Maßnahmen der EU zur 

Unterstützung der Durchführung des Vertrags über den Waffenhandel im Rahmen der 

Europäischen Sicherheitsstrategie (ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 56, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/768/oj). 
2 Beschluss (GASP) 2017/915 des Rates vom 29. Mai 2017 über Outreach-Maßnahmen der 

Union zur Unterstützung der Durchführung des Vertrags über den Waffenhandel 

(ABl. L 139 vom 30.5.2017, S. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/915/oj). 
3 Beschluss (GASP) 2021/2309 des Rates vom 22. Dezember 2021 über Outreach-

Maßnahmen der Union zur Unterstützung der Durchführung des Vertrags über den 

Waffenhandel (ABl. L 461 vom 27.12.2021, S. 78, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2309/oj). 
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(3) Durch die im Rahmen der Beschlüsse 2013/768/GASP, (GASP) 2017/915 sowie 

(GASP) 2021/2309 durchgeführten Maßnahmen wurden Partnerländer dabei unterstützt, 

eine große Bandbreite von Bereichen abzudecken, die für die Schaffung und den Ausbau 

nationaler Systeme für die Kontrolle von Waffentransfers, wie sie durch den ATT 

vorgeschrieben sind, relevant sind. Die Zusammenarbeit mit einer Reihe von begünstigten 

Ländern, die bisher nicht in andere Unterstützungsmaßnahmen der Union auf dem Gebiet 

der Ausfuhrkontrolle einbezogen waren, wurde weiterentwickelt, was den globalen 

Charakter des ATT widerspiegelt. Es ist notwendig, mit diesen begünstigten Ländern 

Folgemaßnahmen ins Auge zu fassen, um sicherzustellen, dass die Fortschritte sich 

verstetigen, und diese Länder dazu zu ermutigen, mit regionalen Outreach-Maßnahmen 

tätig zu werden. 

(4) Zusätzlich zur Fortsetzung der Maßnahmen mit den derzeitigen Partnerländern ist es 

ratsam, die Partnerschaft ausnahmsweise auf andere Länder auszuweiten, die für sich 

Unterstützungsbedarf in Bezug auf den Beitritt zum ATT oder dessen Durchführung in 

Teilregionen festgestellt haben, in denen die Durchführungsstellen auf Antrag dieser 

Länder bereits eine oder mehrere Partnerschaften unterhalten, um dem Wert eines 

regionalen Ansatzes für die Durchführung des ATT und die Universalisierung der 

Rechnung zu tragen. 
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(5) Es ist notwendig, die Komplementarität und Synergien zwischen den in diesem Beschluss 

vorgesehenen Outreach- und Unterstützungsmaßnahmen und anderen ähnlichen 

Maßnahmen im Rahmen anderer EU-Programme sicherzustellen, einschließlich derjenigen 

die in den Beschlüssen (GASP) 2023/22961 und (GASP) 2025/2082 des Rates vorgesehen 

sind, sowie den Maßnahmen der Union, die für der Unterstützung im Bereich der 

Ausfuhrkontrolle für Güter mit doppeltem Verwendungszweck relevant sind. Daher ist es 

wichtig, dass ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den für die Durchführung 

der Outreach-Maßnahmen der Union im Bereich der Waffenausfuhrkontrolle zuständigen 

Stellen sowie zwischen diesen Durchführungsstellen mit dem Europäischen Auswärtigen 

Dienst stattfindet. Solcher Austausch wird darauf hinwirken, dass Experten aus anderen 

Mitgliedstaaten teilnehmen, wann immer dies angezeigt ist. 

(6) Das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (im Folgenden „BAFA“) 

und Expertise France wurden vom Rat zuvor mit der technischen Durchführung von 

Projekten zur Unterstützung des ATT betraut — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 

1 Beschluss (GASP) 2023/2296 des Rates vom 23. Oktober 2023 über die Unterstützung der 

Union für die Tätigkeiten des Sekretariats des Vertrags über den Waffenhandel zur 

Unterstützung der Durchführung des Vertrags über den Waffenhandel 

(ABl. L, 2023/2296, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2296/oj). 
2 Beschluss (GASP) 2025/208 des Rates vom 30. Januar.2025 zur Unterstützung eines 

Projekts zur Förderung wirksamer Waffenausfuhrkontrollen (ABl. L, 2025/208, 31.1.2025, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/208/oj). 
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Artikel 1 

(1) Zur Unterstützung der wirksamen Umsetzung und Universalisierung des Vertrags über den 

Waffenhandel (ATT) führt die Union Projektmaßnahmen mit folgenden Zielen durch: 

a) Verstärkung oder Aufbau von Kapazitäten zur Kontrolle von Waffentransfers sowie 

Vertiefung oder Aufbau von Fachkenntnissen zur Durchführung des ATT in 

begünstigten Ländern; 

b) Aufnahme von Kontakten zu weiteren Ländern, auch zu Ländern, die nicht 

Vertragsparteien des ATT sind, um die Universalisierung des ATT auf nationaler, 

regionaler und multilateraler Ebene voranzutreiben. 

(2) Zur Verwirklichung der in Absatz 1 genannten Ziele führt die Union folgende 

Projektmaßnahmen durch: 

a) nationale Workshops; 

b) Ad-hoc-Unterstützung; 

c) Maßnahmen zur Ausbildung der Ausbilder; 

d) regionale und multilaterale Maßnahmen wie Konferenzen, Workshops und 

Studienbesuche; 

e) Nebenveranstaltungen. 

Eine ausführliche Beschreibung der Projektmaßnahmen ist im Anhang enthalten. 
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(3) Die Durchführung der in diesem Beschluss genannten Projektmaßnahmen erfolgt 

ergänzend zu und in Synergie mit Unterstützungsprojekten der Union im Bereich der 

Kontrolle der Ausfuhr von konventionellen Rüstungsgütern und Gütern mit doppeltem 

Verwendungszweck sowie gegebenenfalls Unterstützungsprojekten anderer Geber im 

Bereich der Kontrolle des Waffenhandels. 

Artikel 2 

(1) Für die Durchführung dieses Beschlusses ist der Hohe Vertreter der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher Vertreter“) zuständig. 

(2) Die technische Durchführung des in Artikel 1 Absatz 2 genannten Projektmaßnahmen 

erfolgt durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (im Folgenden 

„BAFA“) und Expertise France. 

(3) Das BAFA und Expertise France nehmen diese Aufgaben unter der Verantwortung des 

Hohen Vertreters wahr. Hierzu trifft der Hohe Vertreter die notwendigen Vereinbarungen 

mit dem BAFA und mit Expertise France. 

Artikel 3 

(1) Der finanzielle Bezugsrahmen für die Durchführung des in Artikel 1 Absatz 2 genannten 

Projektmaßnahmen beträgt 3 100 000,00EUR. 



  

 

6119/25     7 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

(2) Die mit dem Betrag nach Absatz 1 finanzierten Ausgaben werden gemäß den für den 

Haushalt der Union geltenden Verfahren und Regeln verwaltet. 

(3) Die Kommission beaufsichtigt die ordnungsgemäße Verwaltung des in Absatz 1 genannten 

finanziellen Bezugsrahmens. Hierzu trifft sie die notwendigen Vereinbarungen mit dem 

BAFA und mit Expertise France. In diesen Vereinbarungen wird festgelegt, dass BAFA 

und Expertise France zu gewährleisten haben, dass dem Beitrag der Union die seinem 

Umfang entsprechende öffentliche Beachtung zuteilwird. 

(4) Die Kommission ist bestrebt, die in Absatz 3 genannten Vereinbarungen so bald wie 

möglich nach Inkrafttreten des vorliegenden Beschlusses zu schließen. Sie unterrichtet den 

Rat über etwaige dabei auftretende Schwierigkeiten und teilt ihm den Zeitpunkt mit, zu 

dem diese Vereinbarungen geschlossen werden. 

Artikel 4 

(1) Der Hohe Vertreter unterrichtet den Rat auf der Grundlage jährlicher Berichte der BAFA 

und von Expertise France über die Durchführung dieses Beschlusses. 

(2) Die Kommission stellt die Informationen über die finanziellen Aspekte der Durchführung 

der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Projektmaßnahmen zur Verfügung. 
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Artikel 5 

(1) Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(2) Die Geltungsdauer dieses Beschlusses endet 36 Monate nach Abschluss der in Artikel 3 

Absatz 3 genannten Vereinbarungen oder sechs Monate nach dem Tag seines 

Inkrafttretens, falls innerhalb dieses Zeitraums diese Vereinbarungen nicht geschlossen 

wurden. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 
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[…] 

 


